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Berichtigung der Satzung zur Änderung der Satzung des Karlsruher 
Instituts für Technologie (KIT) für das hochschuleigene 

Auswahlverfahren im Masterstudiengang Bauingenieurwesen 
 
 
 

§ 3 der Satzung vom 4. Dezember 2009 (Amtliche Bekanntmachung des KIT Nr. 7) wird dahin-
gehend berichtigt, dass er wie folgt lautet:  

 

„§ 3 Fristen 

Eine Zulassung von Studienanfängern erfolgt sowohl zum Winter- als auch zum Sommersemes-
ter. Der Antrag auf Zulassung muss  

für das Wintersemester bis zum 30. September eines Jahres 

für das Sommersemester bis zum 31. März eines Jahres  

beim Karlsruher Institut für Technologie (KIT) eingegangen sein.“ 
 
 
 
Karlsruhe, den 12. Mai 2010 
 
 
 
 
 
Professor Dr. sc. tech. Horst Hippler   Professor Dr. Eberhard Umbach 
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